
Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung des Kreistages vom 06.03.2024 
  
 
Beschluss 269/24/KT: 
Der Kreistag beschließt auf Grundlage von § 3 Abs. 5 der Hauptsatzung die Besetzung der Stel-
le Amtsleiter für Zentrales Immobilienmanagement (Stellennummer: 01.01.07.0000) mit Herrn 
Tobias Bärwald als Tarifbeschäftigten mit der Entgeltgruppe 14 TVöD VKA.   
 
Beschluss 270/24/KT: 
Der Kreistag beschließt die Beförderung von Herrn Dr. Steffen Vogel zum Leitenden Verwal-
tungsdirektor, Besoldungsgruppe A 16. 
 
Beschluss 271/24/KT: 
1. Der Kreistag widerruft die Entsendung von Herrn Alexander Schwarz (Fraktion FfB) in den 
Beirat Jobcenter Zwickau mit sofortiger Wirkung. 

2. Der Kreistag entsendet mit sofortiger Wirkung Frau Sabine Kallweit (Fraktion AfD) in den Bei-
rat Jobcenter Zwickau.   

 
Beschluss 272/24/KT: 
1. Der Kreistag widerruft mit sofortiger Wirkung die Entsendung von Frau Marina Salzwedel 
(Fraktion DIE LINKE) als Mitglied in den Aufsichtsrat der Rudolf Virchow Klinikum Glauchau 
gGmbH. 

2. Der Kreistag bestimmt mit sofortiger Wirkung in den Aufsichtsrat der Rudolf Virchow Klinikum 
Glauchau gGmbH Herrn Dr. Wolfgang Elsel (Fraktion AfD). 

Beschluss 273/24/KT: 
1. Der Kreistag widerruft mit sofortiger Wirkung die Entsendung von Herrn Alexander Schultz 
(ehemals Fraktion SPD/Grüne) in den Beirat für die Aufgabe Schülerbeförderung beim Zweck-
verband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) mit sofortiger Wirkung. 
2. Der Kreistag entsendet mit sofortiger Wirkung Herrn Daniel Richter (Fraktion SPD/Grüne) 
in den Beirat für die Aufgabe Schülerbeförderung beim Zweckverband Verkehrsverbund Mit-
telsachsen (ZVMS).  
 
Beschluss 274.2/24/KT: 
1. Der Kreistag Zwickau beschließt die Hauptsatzung des Landkreises Zwickau entspre-

chend dem vorliegenden Entwurf (Anlage 1).  
2. Der Landrat wird ermächtigt, die Bekanntmachung und somit das Inkrafttreten der 

Hauptsatzung in Abhängigkeit der ersten konstituierenden Sitzung des neu gewählten 
Kreistages anzupassen.  

3. Der Landrat wird ermächtigt, redaktionelle Änderungen vorzunehmen. 
 
Beschluss 275/24/KT: 
1. Der Kreistag beschließt die Geschäftsordnung für den Kreistag des  
 Landkreises Zwickau entsprechend dem vorliegenden Entwurf (Anlage 1).  
2. Der Landrat wird ermächtigt, das Inkrafttreten in Abhängigkeit der ersten konstituieren-

den Sitzung des neu gewählten Kreistages anzupassen.  
3.  Der Landrat wird ermächtig, redaktionelle Änderungen vorzunehmen.  
 
Beschluss 276/24/KT: 
Der Kreistag beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung des Landkreises Zwickau über 
die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit (Entschädigungssatzung) gemäß Anlage. 
 
Beschluss 277/24/KT: 
Der Kreistag beschließt die Zweite Änderung des Leitpapiers zur Implementierung der Integrier-
ten Sozialplanung im Landkreis Zwickau 2024 laut Anlage 1. 
   
Beschluss 278/24/KT: 
Der Kreistag beschließt die Psychiatrie- und Suchthilfeplanung des Landkreises Zwickau 2024 
laut Anlage. 



Beschluss 279/24/KT: 
1. Der Kreistag stimmt dem Verkauf des Betriebshofes Limbach-Oberfrohna der Autobus 

GmbH Sachsen – Regionalverkehr an die Regionalverkehrs Westsachsen GmbH zu.  
2. Der Kreistag ermächtigt den Landrat, in der Gesellschafterversammlung der Autobus GmbH 

Sachsen – Regionalverkehr der Auflösung der Autobus GmbH Sachsen – Regionalverkehr 
zuzustimmen. 

   
Beschluss 280/24/KT: 
Der Kreistag beschließt die Aufhebung des Beschlusses 243/23/KT vom 20. September 2023 
zur Übernahme von Gesellschaftsanteilen an der Verkehrssicherheitszentrum Verwaltung 
GmbH Sachsen durch den Landkreis i. H. v. 1.686,49 Euro.  

Beschluss 281/24/KT: 
Der Kreistag stellt den örtlich geprüften Jahresabschluss des Landkreises Zwickau zum  
31.12.2021 wie folgt fest: 
 
 1. In der Ergebnisrechnung 
 

      in den ordentlichen Erträgen in Höhe von EUR   380.395.061,21 
     in den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von EUR  368.780.040,91 

    mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von EUR    11.615.020,30 
(nachrichtlich Verwendung: Einstellung in die Rücklage aus dem ordentlichen Ergeb-
nis nach Verrechnung des Sonderergebnisses) 

      

    in den außerordentlichen Erträgen in Höhe von EUR      7.125.307,52 
     in den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von EUR     8.533.684,97 
     mit einem Sonderergebnis in Höhe von EUR      -1.408.377,45 
     (nachrichtlich Verwendung: Verrechnung mit dem ordentlichen Ergebnis) 
 
 2. In der Finanzrechnung 
 

      mit einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 01.01. 
     in Höhe von EUR         73.331.252,13 
     mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12. 
     in Höhe von EUR         60.133.515,69 
 

 3. In der Vermögensrechnung 
 

     mit einer Bilanzsumme in Höhe von EUR   631.148.799,35 
   
Hinweis: 
Die in den Beschlüssen benannten Anlagen finden Sie im Bürgerinformationssystem unter den 
entsprechenden Beschlussvorlagen. 
 


